
Anlage 2 

Synopse zur 1. Änderung der Hundesteuersatzung 

 

Alte Fassung Neue Fassung 

§ 4 Steuerbefreiungen § 4 Steuerbefreiungen 

Steuerbefreiung ist auf schriftlichen Antrag zu gewähren für: 

 

1. Hunde, die ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 

gehalten werden, 

 

2. Hunde, die nicht unter den Tatbestand der gefährlichen Hunde 

fallen und ausschließlich für den Schutz, die Führung und Hilfe 

Blinder, hochgradig Sehbehinderter, Gehörloser, hochgradig 

Schwerhöriger oder hilfloser Personen gehalten werden. 

Befreiungsberechtigt sind Personen, die schwerbehindert im 

Sinne des SGB IX sind und Anspruch auf die Merkzeichen "B", 

"BL", "Gl", "G", "aG" oder "H" haben. Der Nachweis der 

Schwerbehinderung kann durch Vorlage des 

Schwerbehindertenausweises erbracht werden, aus dem 

hervor geht, dass eine Behinderung entsprechend einer 

Schwerbehinderung gemäß SGB IX, eingeschlossen die 

Berechtigung zu den genannten Merkzeichen, vorliegt, 

 

3. Sanitäts- und Rettungshunde des Deutschen Roten Kreuzes, 

des Arbeiter-Samariterbundes, des Malteser-Hilfsdienstes, der 

Johanniter-Unfallhilfe, des Technischen Hilfswerkes oder des 

Bundesluftschutzverbandes, die nicht unter den Tatbestand 

der gefährlichen Hunde fallen und die ausschließlich für die 

Durchführung der diesen Organisationen obliegenden 

Aufgaben gehalten werden, 

 

4. Diensthunde, die nicht unter den Tatbestand der gefährlichen 

Hunde fallen, die die jagdrechtliche normierte 

Brauchbarkeitsprüfung oder eine gleichgestellte Prüfung 

abgelegt haben und die von Forstbeamten, -bediensteten, im 

Steuerbefreiung ist auf schriftlichen Antrag zu gewähren für: 

 

1. Hunde, die ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 

gehalten werden, 

 

2. Hunde, die nicht unter den Tatbestand der gefährlichen Hunde 

fallen und ausschließlich für den Schutz, die Führung und Hilfe 

Blinder, hochgradig Sehbehinderter, Gehörloser, hochgradig 

Schwerhöriger oder hilfloser Personen gehalten werden. 

Befreiungsberechtigt sind Personen, die schwerbehindert im 

Sinne des SGB IX sind und Anspruch auf die Merkzeichen "B", 

"BL", "Gl", "G", "aG" oder "H" haben. Der Nachweis der 

Schwerbehinderung kann durch Vorlage des 

Schwerbehindertenausweises erbracht werden, aus dem 

hervor geht, dass eine Behinderung entsprechend einer 

Schwerbehinderung gemäß SGB IX, eingeschlossen die 

Berechtigung zu den genannten Merkzeichen, vorliegt, 

 

3. Sanitäts- und Rettungshunde des Deutschen Roten Kreuzes, 

des Arbeiter-Samariterbundes, des Malteser-Hilfsdienstes, der 

Johanniter-Unfallhilfe, des Technischen Hilfswerkes oder des 

Bundesluftschutzverbandes, die nicht unter den Tatbestand 

der gefährlichen Hunde fallen und die ausschließlich für die 

Durchführung der diesen Organisationen obliegenden 

Aufgaben gehalten werden, 

 

4. Diensthunde, die nicht unter den Tatbestand der gefährlichen 

Hunde fallen, die die jagdrechtliche normierte 

Brauchbarkeitsprüfung oder eine gleichgestellte Prüfung 

abgelegt haben und die von Forstbeamten, -bediensteten, im 
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Privatforstdienst angestellten Personen oder bestätigten 

Jagdaufsehern zur Ausübung der Jagd gehalten werden, 

 

5. Hunde, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in 

Tierheimen oder ähnlichen Einrichtungen, die die 

erforderliche Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz in der 

jeweils geltenden Fassung besitzen, untergebracht sind, 

 

6. Herdengebrauchshunde, die nicht unter den Tatbestand der 

gefährlichen Hunde fallen, in der erforderlichen Anzahl, 

 

7. abgerichtete Hunde, die nicht unter den Tatbestand der 

gefährlichen Hunde fallen und die von Artisten und 

Schaustellern nachweislich für ihre Berufsarbeit benötigt 

werden, 

 

8. geeignete Zuchthunde, die nicht unter den Tatbestand der 

gefährlichen Hunde fallen, die in Ausübung eines Gewerbes 

der Hundezucht mit mindestens zwei rassereinen Hunden 

derselben Rasse in zuchtfähigem Alter, darunter einer Hündin, 

gehalten werden, und deren Halter im Besitz der besonderen 

Erlaubnis nach § 11 Abs.1 Satz 1 Nr. 3 a Tierschutzgesetz sind, 

 

9. Hunde in gewerblichen Tierhandlungen und 

 

10. Gebrauchshunde, die von einem zugelassenen Unternehmen 

des Bewachungsgewerbes für die Ausübung ihres Dienstes 

erforderlich sind. 

 

Privatforstdienst angestellten Personen oder bestätigten 

Jagdaufsehern zur Ausübung der Jagd gehalten werden, 

 

5. Hunde, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in 

Tierheimen oder ähnlichen Einrichtungen, die die 

erforderliche Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz in der 

jeweils geltenden Fassung besitzen, untergebracht sind, 

 

6. Herdengebrauchshunde, die nicht unter den Tatbestand der 

gefährlichen Hunde fallen, in der erforderlichen Anzahl, 

 

7. abgerichtete Hunde, die nicht unter den Tatbestand der 

gefährlichen Hunde fallen und die von Artisten und 

Schaustellern nachweislich für ihre Berufsarbeit benötigt 

werden, 

 

8. geeignete Zuchthunde, die nicht unter den Tatbestand der 

gefährlichen Hunde fallen, die in Ausübung eines Gewerbes 

der Hundezucht mit mindestens zwei rassereinen Hunden 

derselben Rasse in zuchtfähigem Alter, darunter einer Hündin, 

gehalten werden, und deren Halter im Besitz der besonderen 

Erlaubnis nach § 11 Abs.1 Satz 1 Nr. 3 a Tierschutzgesetz sind, 

 

9. Hunde in gewerblichen Tierhandlungen und 

 

10. Gebrauchshunde, die von einem zugelassenen Unternehmen 

des Bewachungsgewerbes für die Ausübung ihres Dienstes 

erforderlich sind. und 

 

11. Hunde, die nachweislich aus dem Tierheim Erfurt bezogen oder 

durch dieses vermittelt wurden. 
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§ 5 Allgemeine Steuerermäßigung § 5 Allgemeine Steuerermäßigung 

Die Hundesteuer wird auf Antrag um die Hälfte der in § 3 genannten 

Sätze 

ermäßigt für 

 

1. Ersthunde, die nicht unter den Tatbestand der gefährlichen 

Hunde fallen und die zur Bewachung von Grundstücken oder 

Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude 

mehr als 200 Meter (kürzeste Wegstrecke von den 

Grundstücksgrenzen) entfernt liegen, erforderlich sind, 

 

2. Ersthunde, die nicht unter den Tatbestand der gefährlichen 

Hunde fallen und von Steuerpflichtigen gehalten werden, die 

im Besitz eines Sozialausweises der Landeshauptstadt Erfurt, 

Stadtverwaltung, sind oder von solchen Personen, die diesen 

einkommensmäßig gleichstehen, und 

 

3. Ersthunde, die nachweislich aus dem Tierheim Erfurt bezogen 

oder durch dieses vermittelt wurden und die nicht unter den 

Tatbestand der gefährlichen Hunde fallen, für den Zeitraum 

von einem Jahr ab Übernahmefolgemonat aus dem Tierheim 

Erfurt. 

 

 

Die Hundesteuer wird auf Antrag um die Hälfte der in § 3 genannten 

Sätze 

ermäßigt für 

 

1. Ersthunde, die nicht unter den Tatbestand der gefährlichen 

Hunde fallen und die zur Bewachung von Grundstücken oder 

Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude 

mehr als 200 Meter (kürzeste Wegstrecke von den 

Grundstücksgrenzen) entfernt liegen, erforderlich sind, 

 

2. Ersthunde, die nicht unter den Tatbestand der gefährlichen 

Hunde fallen und von Steuerpflichtigen gehalten werden, die 

im Besitz eines Sozialausweises der Landeshauptstadt Erfurt, 

Stadtverwaltung, sind oder von solchen Personen, die diesen 

einkommensmäßig gleichstehen, und. 

 

3. Ersthunde, die nachweislich aus dem Tierheim Erfurt bezogen 

oder durch dieses vermittelt wurden und die nicht unter den 

Tatbestand der gefährlichen Hunde fallen, für den Zeitraum 

von einem Jahr ab Übernahmefolgemonat aus dem Tierheim 

Erfurt. 

 

 
 


